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Amtliche Bekanntmachung
24 

Abfallbilanz 

Für die Stadt Salzgitter ist die Abfallbilanz 2010 
erstellt worden. 
In die nach § 4 NabfG aufgestellte Abfallbilanz 
kann ab dem 31.03.2011 montags bis freitags 
während der Dienstzeiten im Städtischen 
Regiebetrieb, Korbmacherweg 5, Zimmer 16, 
Einsicht genommen werden. 
 
-Städtischer Regiebetrieb - 
 

 

25 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der 

Bauleitplanung Bebauungsplan Th 43 für 
Salzgitter-Thiede „Lange Hecke /                          

Am Sternkamp“ 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) liegen 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung für 
den  
 

Bebauungsplan Th 43 für Salzgitter- Thiede 
„Lange Hecke/Am Sternkamp“ 

 
vom 01.04.2011 bis 15.04.2011 

 
im Rathaus der Stadt Salzgitter, Joachim-Campe-
Str. 6-8, SZ-Lebenstedt,  
9. Obergeschoss, Haupttreppenhaus, in den Zeiten: 
 Montag - Freitag    9 - 12 Uhr 

Donnerstag zusätzlich 14 - 18 Uhr 
öffentlich aus. 

Der räumliche Geltungsbereich der Planmaßnahme 
ist aus dem zugleich veröffentlichten Planausschnitt 
zu ersehen. 
 
Das Ziel der Planung ist der Ausschluss von 
Vergnügungsstätten, um im Sinne einer geordneten 
Stadtteilentwicklung negative Auswirkungen im 
Zentralen Versorgungsbereich „Lange Hecke/Am 
Sternkamp“ in Salzgitter-Thiede zu vermeiden.  
 
Gemäß § 3 Abs.1 BauGB soll die Öffentlichkeit 
möglichst frühzeitig an der Planung beteiligt 
werden. Es besteht die Möglichkeit, sich im 
Rahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
dieser Planungen zu informieren. Gleichzeitig 
besteht die Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung. 
 
Auskünfte zur Planung erhalten Sie in der o.g. Zeit 
oder nach telefonischer Vereinbarung auch zu 
anderen Zeiten im Fachgebiet Stadtplanung der 
Stadt Salzgitter,  
Rathaus, 9. Obergeschoss,  
Zimmer-Nr.  925 oder 923 
Telefon-Nr. 839 – 3533 oder 4061 
 
 
Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und 
Denkmalschutz 
- Fachgebiet Stadtplanung - 
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26 
Aufstellung des Bebauungsplans Leb 72, 4. Änderung für Salzgitter-Lebenstedt,  

„Fredenberg - Zentrum“ und Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Salzgitter hat in seiner Sitzung am 22.02.2011 die Aufstellung des o. g. 
Bebauungsplans für die im abgedruckten Lageplan gekennzeichnete Fläche in Salzgitter-Lebenstedt beschlossen. 
 
 
Das Ziel der Planung ist der Ausschluss von Vergnügungsstätten, um im Sinne einer geordneten Stadtteilentwicklung 
negative Auswirkungen auf den Zentralen Versorgungsbereich „Gaußstraße“ zu vermeiden.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird der Aufstellungsbeschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB liegen die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung für den  
 

Bebauungsplan Leb 72, 4. Änd.  für Salzgitter- Lebenstedt  „Fredenberg-Zentrum“ 
 

vom 01.04.2011 bis 15.04.2011 
 
im Rathaus der Stadt Salzgitter, Joachim-Campe-Str. 6-8, SZ-Lebenstedt,  
9. Obergeschoss, Haupttreppenhaus, in den Zeiten: 
 

Montag - Freitag    9 - 12 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14 - 18 Uhr 

 
öffentlich aus. 
 
 
Gemäß § 3 Abs.1 BauGB soll die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig an der Planung beteiligt werden. Es besteht die 
Möglichkeit, sich im Rahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
dieser Planungen zu informieren. Gleichzeitig besteht die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Auskünfte zur Planung erhalten Sie in der o.g. Zeit oder nach telefonischer Vereinbarung auch zu anderen Zeiten im 
Fachgebiet Stadtplanung der Stadt Salzgitter,  
Rathaus, 9. Obergeschoss, Zimmer-Nr.  925 oder 923 
Telefon-Nr. 839 – 3533 oder 4061 
 
 
Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz 
- Fachgebiet Stadtplanung - 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. Jahrgang Amtsblatt Nr. 5 Salzgitter, den 24. März 2011 Seite 28
 

  28

 
 
 



38. Jahrgang Amtsblatt Nr. 5 Salzgitter, den 24. März 2011 Seite 29
 

  29

27 
Öffentliche Zustellungen des Fachgebietes Ordnungswidrigkeiten 

 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen ist jeweils ein Bescheid ergangen, der nicht zustellbar ist. 
 
Name/Empfänger letzter bekannter Wohnsitz Bescheid nach dem Bescheid   
Aktenzeichen   vom 
Holm, Thomas Mainluststraße 16  3. Etage Straßenverkehrsgesetz 10.02.2011 
32.4/5006977 60329 Frankfurt 
 
Yilmaz, Basak 6 Rue Gutemberg Straßenverkehrsgesetz 03.03.2011 
32.4/5100332 F-25200 Bethoncourt 
 
De Ridder, W.R. Nieuwstraat 23 A Straßenverkehrsgesetz 07.03.2011 
32.4/6100783 NL-7141 BX Groenlo                          
 
 
 
Die Bescheide können durch den jeweiligen Empfänger oder sonstige Berechtigte im Fachdienst Ordnung, Fachgebiet 
Ordnungswidrigkeiten , Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße 6 - 8, während der Sprechzeiten bis zum 
21.04.2011 eingesehen werden. 
Nach Ablauf dieser Frist gelten diese Bescheide als zugestellt. 
 
Fachdienst BürgerService und Ordnung 
- Städtischer Ordnungsdienst - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernsprech-Verbindungen: Rathaus SZ-Lebenstedt 83 90, Durchwahl 839 zusätzlich die Rufnummer des Hausapparates. 
BürgerCenter Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag durchgehend 8.00 – 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.00 – 13.00 Uhr. Für einzelne 
Dienststellen gelten Sonderregelungen. 
Bankkonten der Stadtkasse Salzgitter: 
Braunschweigische Landessparkasse, Salzgitter-Lebenstedt Sparkasse Goslar/Harz  Postbank Hannover 
(BLZ 250 500 00), Konto-Nr. 3 803 806 (BLZ 268 500 01) Konto-Nr. 70 000 914 (BLZ 250 100 30), Konto-Nr. 6013 - 300 
Herausgeber: Stadt Salzgitter – Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (SZ-G.E.L.) – Druck: Hausdruckerei der Stadt Salzgitter 


